
Öffentliche Bekanntmachung 

Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften „Ob der großen Hohle“, Frauenzimmern 

Satzungsbeschluss 

Der Gemeinderat der Stadt Güglingen hat in seiner öffentlichen Sitzung vom 19.01.2021 den 

Bebauungsplan „Ob der großen Hohle“, Frauenzimmern und die zusammen mit ihm aufgestellten 

örtlichen Bauvorschriften als Satzung beschlossen. Dieser Beschluss wird hiermit bekanntgemacht. 

Der Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften treten mit dieser Bekanntmachung in Kraft (§ 

10 Abs. 3 BauGB). 

Der Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften werden mit der Begründung zu jedermanns 

kostenlosen Einsicht während der Dienststunden bei der Stadt Güglingen, Rathaus, Stadtbauamt, 

Marktstr. 19/21, bereitgehalten. Über den Inhalt wird auf Verlangen kostenlos Auskunft gegeben. 

Unbeachtlich werden 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 

Verfahrens- und Formvorschriften 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 1 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über 

das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, wenn sie nicht 

innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des vorstehenden Bebauungsplans gegenüber der 

Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung oder den Mangel begründenden Sachverhalts geltend 

gemacht worden sind. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind. 

Soweit der Bebauungsplan unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 

Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder von solchen aufgrund der GemO zustande 

gekommen ist, gilt er ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande 

gekommen (§ 4 Abs. 4 Satz 1 GemO). Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der 

Sitzung oder die Bekanntmachung des Bebauungsplans verletz worden sind (§ 4 Abs. 2 Nr. 1 GemO), 

der Bürgermeister dem Satzungsbeschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzeswidrigkeit 

widersprochen hat oder wenn vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss 

beanstandet hat oder die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeinde unter 

Bezeichnung g des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht 

worden ist (§ 4 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 GemO). 

Ist eine Verletzung nach § 4 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 GemO geltend gemacht worden, so kann auch nach 

Ablauf der Jahresfrist jedermann diese Verletzung geltend machen. 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 12, Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 BauGB über die Fälligkeit und 

das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

Güglingen, 05.02.2021 

gez. 

Heckmann 

Bürgermeister 

Hinweis: Bitte beachten Sie die aktuelle Corona-Verordnung und vereinbaren Sie einen Termin zur 

Einsichtnahme.  


